
Protokoll 
des NJV-Prüfungskommission-Treffen 
zum Schwerpunktthema Modulprüfung
vom 17. Juni 2018 im Nachgang der 
zentralen Dan-Prüfung beim TuS Bothfeld e.V. / Hannover

Protkollführer: Dennis Burkhardt

Besprechung: 13:45 – 15:00 Uhr

Anwesende:

 NJV Prüfungsreferent Sebastian Frey
 Katareferentin Jutta Milzer
 Wolfram Diester
 Marcus Thom
 Dennis Burkhardt

Sachstand zu Modulprüfung:
0. Allgemeines

(a) Es gilt der allgemeine Grundsatz: Lehrgänge dienen der Ausbildung, nicht der Prüfung. 
Ausnahmen bilden lediglich die NJV-SV-Lehrgänge und die NJV-Wochenmaßnahmen („Dan-
Kompakt“ und „JuSoSchu“).

(b) Zur Abnahme einer Modulprüfung sind in der Regel zwei (= „2“) prüfberechtigte Personen 
erforderlich. Im Falle von nachgewiesenen Fachkräften kann auch eine Modulprüfung durch 
einen (= „1“) Prüfberechtigten erfolgen. Die dafür notwendigen Modalitäten werden durch 
die zuständigen NJV-Referenten kodifiziert.

(c) Mindestens zwei Wochen vor einer anvisierten Modulprüfung ist dem zuständigen 
Personenkreis von NJV-Referenten (NJV-Ausbildungsleiter, NJV-Prüfungsreferenten, NJV-Kata-
Referentin, NJV-SV-Referent) eine entsprechender Termin unter Nennung des Prüflings und 
des Prüfungsfachs durch den Standort-Koordinator per Email [Verteiler „modul@njv.de“] 
bekannt zu machen.

(d) Im Fall von Modulprüfungen bei einem SV-Lehrgang ist bereits mit der Anmeldung der 
Modulprüfungswunsch kundzutun. 

(e) Bei nicht bestehen einer Modulprüfung gelten die Sperrfristen analog einer Komplettprüfung 
[vgl. NJV-Prüfungsordnung: „7. Nichtbestehen einzelner Prüfungsfächer“]

(f) Modulprüfungen „Kata“ sind zu allen Dan-Graden möglich.

(g) Modulprüfungen zu allen anderen Prüfungsfächern werden nur für die Dan-Grade 1 und 2 
ermöglicht.

(h) Ein Modulprüfungsergebnis hat 2 Jahre Gültigkeit. 

(i) Bei einer Abschlussprüfung im Rahmen einer regulären NJV-Prüfung (keine 
Wochenmaßnahme) sind mindesten zwei Module zu präsentieren.

(j) Bei einer Abschlussprüfung im Rahmen einer Wochenmaßnahme („Dan-Kompakt“ oder 
„JuSoSchu“) ist mindestens ein Modul zu präsentieren.
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Modul „Kata“
 Die Anwesenden stellen einhellig fest, dass MP im Fach „Kata“ zur etablierten Praxis gehören.

Eine Modulprüfung „Kata“ kann an folgenden Maßnahmen abgelegt werden:

▪ an der NJV-Kata-Meisterschaft, 

▪ den NJV-Kata-Stützpunkten und 

▪ an NJV-Prüfungen 

 Eine Liste der Kata-Prüfberechtigten an den Kata-Stützpunkten ist durch Jutta und Sebastian 
zu erstellen. Diese Liste umfasst auch welche Kata geprüft werden dürfen.

1. Modul „SV“
 Auch im Fach „SV“ gehören Modulprüfungen zur etablierten Praxis. Eine Modulprüfung „SV“ 

kann an folgenden Maßnahmen abgelegt werden:

▪ eines NJV-SV-Lehrgangs oder 

▪ anlässlich einer NJV-Prüfung 

 Eine Liste der SV-Prüfungsberechtigten ist von FM zu erstellen.

2. Modul „Spezialtechnik“ (1. und 2. Dan)
 Konzeptionell wird angedacht, das Modul „Spezialtechnik“ an ausgewählten 

Jugendaußenstützpunkten (JASP) anzubieten. Die Auswahl und die Gespräche führt 
Sebastian. 

 Ein Handout für die JASP-Verantwortlichen sollte durch Sebastian erarbeitet werden, dass die 
Rahmenbedingung und die Zielsetzungen beschreibt. 

 Das Modul „Spezialtechnik“ besteht aus mehreren Prüfungsfächern.

▪ 1. Dan:   
Das Modul besteht aus dem kompletten Prüfungsfach „Anwendungsaufgabe Stand“ 
(Spezialtechnik-Komplex, Kombination/Finten und Konter) zuzüglich der 
Prüfungsfächer „Übungsformen“ und „Theorie“.

▪ 2. Dan:   
Das Modul besteht aus dem kompletten Prüfungsfach „Anwendungsaufgabe Stand“ 
(Spezialtechnik-Komplex, Kombination/Finten und Konter) zuzüglich dem 
Prüfungsfach „Übungsformen“.
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3. Modulzuschnitte
1. Dan:

Prüfungsfach 1

Stand

Prüfungsfach 2

Boden

Prüfungsfach 3

Spezialtechnik

Prüfungsfach 4

Kata

 7 Wurftechniken  je 1 aller 5 Osae-komi-
waza

 je 1 aller 7 Kansetsu-waza

 je 1 aller 7 Shime-waza

 3 Angriffe vs. Bank/Bauch

 2 grunds. Veteidigungs-
   verhalten

 4 Übergänge Stand/Boden

 3 Kombinationstechniken 

 3 Kontertechniken

 Spezialtechnik

 Theorie 
    Zug und Druck
    Gleichgewicht

    Kräftewirkung 

 Übungsformen

    Tandoku-renshu 

    Uchi-komi

 Nage-no-Kata

 Theorie zur Kata

ca. 8 Min. ca. 12 Min. ca. 20 Min. ca. 10 Min.

2. Dan:

Prüfungsfach 1

Stand

Prüfungsfach 2

Boden

Prüfungsfach 3

Spezialtechnik

Prüfungsfach 4

Kata

 6 Wurftechniken

 5 frei wählbare Techniken 
   situativ und beidseitig

 Theorie 
    Technikeinteilung
      (Systematisierung)
    Arten des 
Techniktrainings

 je 2 aller 5 Osae-komi-
waza

 je 2 aller 7 Kansetsu-waza

 je 2 aller 7 Shime-waza

 2 Bodentechniken gegen 
   Rückenlage erarbeiten

 2 Bodentechniken aus  
   Rückenlage erarbeiten

 2 Bodentechniken mit 
   Fesselungen erarbeiten

 je 1 Abwehrverhalten 
gegen Halten, Hebeln und 
Würgen 

 5 Kombinationstechniken 

 3 Kontertechniken

 Verteidigungshandlungen
 Spezialtechnik

 Übungsformen

    Nage-komi 

    Uchi-komi

 Katame-no-Kata

 Theorie zur Kata

ca. 15 Min. ca. 15 Min. ca. 20 Min. ca. 10 Min.

Protokoll des NJV-Prüfungskommissionstreffen 2018

am 17.6.2018 in Hannover-Bothfeld

Seite 3 von 4



4. Dokumentation
Modulprüfungs-Ergebnisse sind zu dokumentieren und per Email [Verteiler „modul@njv.de“] an den 
zuständigen Personenkreis [ein klingender Name wäre super…] zu schicken. 

 „bestanden“:  
Die Modulprüfungsbescheinigung wird ausgefüllt und unterschrieben. Ein Foto davon 
inklusive der Kurzfassung der Informationen wird per Email an [Verteiler „modul@njv.de“] 
geschickt. Das Original erhält der Prüfling. 

 „nicht bestanden“:  
Das Ergebnis wird per Email an [Verteiler „modul@njv.de“] geschickt und beinhaltet 
ausschließlich eine Kurzfassung der Information.  Die Modulprüfungsbescheinigung ist nicht 
auszufüllen.

▪ Sperrfrist:   4 Wochen
[vgl. NJV-Prüfungsordnung, „7. Nichtbestehen einzelner Prüfungsfächer“]

 Kurzfassung der Informationen:  

▪ Wann und Wo?  
(z.B. „Modulprüfung vom 13.6.2018 am Kata-Stützpunkt Hannover“) 

▪ Welches Modul?  
(„Art der Kata“, „SV für <n>. Dan“, „Spezialtechnik für <n>. Dan“)

▪ Name und Verein des Prüflings?  
(„Max Mustermann, SC Musterhausen“)

▪ Prüfungsergebnis   
(„bestanden“, „nicht bestanden“)

Quellenverzeichnis
[1] NJV-Prüfungsordnung (Stand: 17. Mai 2015)

[2] Modulprüfungsbescheinigung (Stand: 2017)

[3] Merkblatt für Ausrichter von Dan-Vorbereitungen und -Prüfungen (Stand: 16.06.2015)
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